
 

 

 
Nutzungs- und Gebührenreglement  für Film- und Videodokumente 
 
Gültig ab 1. August 2011 
 
 
1. Berechtigung  
  
Als Rechtsgrundlage gilt das Nutzungsreglement Historisches Archiv der SBB. 
 
2. Urheberrecht 
 
Audiovisuelle Dokumente unterliegen dem Urheberrecht. Die Benutzer von Film- und Video-
dokumenten aus dem Archiv SBB Historic können verpflichtet werden, die Urheber- und Ver-
wertungsrechte bei dem jeweiligen Rechteinhaber selbst einzuholen. 
 
3. Zutritt und Dienstleistungen  
  
Die Benutzung von Film- und Tondokumenten erfolgt durch eine rechtzeitige vorherige An-
meldung und Absprache. Die Sichtung erfolgt selbständig oder unter Betreuung von 
Archivmitarbeitenden während den Archivöffnungszeiten. Ausleihen sind nur in begründeten 
Ausnahmefällen – z.B. Erarbeiten einer Publikation im Interesse der SBB – und aufgrund einer 
schriftlichen Vereinbarung zulässig. Solche Ausnahmen werden durch die Leitung des Archivs 
bewilligt.  
 
Massgebend bleibt in allen Belangen das Bundesgesetz über die Archivierung (BGA, SR 152.1). 
In Zweifelsfällen orientiert sich SBB Historic ausserdem an den entsprechenden Verordnungen 
des Schweizerischen Bundesarchivs.  
  
Die Grunddienstleistung des Archivs – Ermitteln der Unterlagen, Gewähren der Einsicht – ist  
im Allgemeinen kostenfrei. Für komplexere – länger als eine halbe Stunde dauernde – 
Recherchen werden Gebühren erhoben. Selbständige Sichtungen sind nur möglich, wenn 
entsprechende Konsultationskopien vorhanden sind. Anderenfalls ist eine Sichtung nur mit 
Betreuung durch Archivmitarbeitende möglich, wofür zusätzliche Kosten entstehen. 
Dienstleistungen wie das Kopieren resp. die Reproduktion von Unterlagen sind kostenpflichtig 
und werden von externen Dienstleistern durchgeführt.  
 
4. Nutzungsbedingungen für Filmmaterial von SBB Historic 
 

1. Für die Benutzung der Archive, für die Auftragsbearbeitung und Reproduktionen werden 
Bearbeitungsgebühren gemäss Tarif berechnet.  

2. Die o. g. Tarife sind unabhängig von allfälligen Lizenzgebühren des Rechteinhabers.  
3. Für die Publikation von Filmdokumenten in jeglicher Form wird eine Nutzungsgebühr laut 

Tarif erhoben. Die Nutzungsgebühr variiert in Abhängigkeit von der Nutzungsart, Dauer 
und Zweck. SBB Historic kann die Gebühren in begründeten Fällen ermässigen oder er-
lassen, namentlich auch wenn die Nutzung im Interesse von SBB Historic oder im 
öffentlichen Interesse erfolgt, z.B. zu Ausbildungszwecken. 

4. Die Nutzungsgebühren gelten nur für den vereinbarten Zweck und Zeitraum. Bei Neu-
auflagen, anderen Ausgaben oder erneuter Ausstrahlung sind die Nutzungsgebühren neu 
zu vereinbaren. Dies gilt auch für alle auf Datenbanken oder andern Datenträgern ge-
speicherten und/oder veränderten Filmmaterialien. 

5. Bei unberechtigter Reproduktion oder Weitergabe an Dritte ist zusätzlich zu den 
Gebühren ein Zuschlag von CHF 1'000.00 geschuldet. 

6. Das Filmmaterial darf nur für den vereinbarten Zweck verwendet werden. 
7. Wenn die Benutzung von angeforderten Filmen nur mit Zustimmung des Rechteinhabers 

erfolgen kann, ist der Nutzer verpflichtet, vor der Vorführung das schriftliche Einver-
ständnis des jeweiligen Rechtsinhabers SBB Historic vorzulegen. Sollte der Rechte-
inhaber nicht zu ermitteln sein, übernimmt der Benutzer bei einer Vorführung die alleinige 
Verantwortung und stellt SBB Historic vorgängig schriftlich von allen Regress-ansprüchen 
frei. 
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8. Bei einer Publikation ist der Herkunftsnachweis "SBB Historic" anzugeben. SBB Historic 
ist ein Belegexemplar der Publikation gratis zuzustellen. 

9. Die Weitergabe oder das Kopieren von zu Verfügung gestelltem Filmmaterial – auch auf 
elektronischem Weg – ohne vorherige schriftliche Zustimmung von SBB Historic ist nicht 
gestattet, auch nicht für Lizenzausgaben. 

10. Eine sinnentstellende oder diskriminierende Verwendung des Filmmaterials ist nicht 
gestattet. 

11. Gerichtsstand ist Bern. Es kommt ausschliesslich schweizerisches Recht zur Anwendung. 
 
 
5. Gebühren (exkl. MwSt.) 
 
 
Selbstständige Sichtung   Nur an Dokumenten möglich, die als Konsultationskopie 
       vorhanden sind. 
       Je angefangene Stunde   CHF 15.-  
 
Betreute Sichtung    Je angefangene Stunde   CHF 100.- 
 
Externe Sichtung    Nach Absprache in Ausnahmefällen bei Fachbetrieben 
       möglich. Kosten gemäss Tarifen externer Dienstleister. 
 
Kopien      Nach Tarifen externer Dienstleister 
 
 
Nutzungsgebühren für Aufführungen und kommerzielle Nutzung: 
 
Aufführungen     In nicht kommerziellem Rahmen  kostenfrei  
 
       Zu kommerziellen Zwecken  CHF 50.-/ 30 Min. 

(Als kommerziell gelten Aufführungen, bei denen 
Eintrittsgebühren erhoben werden, Aufführungen für 
Firmenpräsentationen, Werbezwecke, etc.) 

 
Kommerzielle Nutzung   1 Land / 5 Jahre     CHF 6.- / Sek. 
 
       Weltweit inkl. Internet / 5 Jahre  CHF 12.- / Sek. 
 
 
Generelle Dienstleistungen gemäss Tarifblatt Gebührenpflichtige Zusatzleistungen Sammlungen, 
Bibliothek und Archive SBB Historic.  
 
 
 
 
 
 
 
SBB Historic 
Bollwerk 12 
CH-3000 Bern 65 
 
Tel. +41 (0)51 220 22 12 
Fax +41 (0)51 220 40 99 
E-Mail archive@sbbhistoric.ch 
Homepage: www.sbbhistoric.ch 
Archivdatenbank im Internet: www.sbbarchiv.ch 
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